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SATZUNG 

zur 2. Änderung des 

Bebauungsplanes "Moosbach-Südwest" 

Der Markt Sulzberg erläßt aufgrund der§§ 2 Abs. 1, 2 Abs. 4, 9 
und 10 des Baugesetzbuches -BauGB- i.d. geltenden Fassung und 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- in 
der geltenden Fassung folgende Satzung zur 2. Änderung des Be
bauungsplanes "Moosbach-Südwest": 

§ 1 

Für den Geltungsbereich der 2. Änderung gilt die von Architekt 
Rueß ausgearbeitete Änderungszeichnung i . d.F. Vom 10.01.1991, 
zuletzt geändert am 08.07.1992. Die textlichen Festsetzungen in 
der Fassung des Genehmigungsbescheides · des Landratsamtes Kempten 
vom 12.1J .1970 Nr. II/3 und vom 09.04.1990 gelten auch für den 
Änderungsbereich, soweit sich nicht durch nachstehende Rege
lungen Änderungen oder Ergänzungen ergeben. Für die Änderungs
bereiche der 2. Änderung gelten die Regelungen der Baunutzungs
verordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 127). Die wei
teren nachstehenden Regelungen gelten nicht nur ~ür die gegen
ständliche 2. Änderung des Bebauungsplanes, sondern für das 
gesamte Baugebiet, also auch für den von der Grundplanung er
faßten Bereich, soweit er nicht durch die 2. Änderung gegen
standslos wird. 

§ 2 

Änderung des Textteiles in der Fassung des Genehmigungsbeschei
des des Landratsamtes Kempten vom 12.11.1970: 

a) § 6 -Firstrichtung- erhält folgende Ergänzung: 
"Einer Verdrehung der Gebäude um bis zu 5 ° kann ausnahmsweise 
zugestimmt werden." 

b) § 7 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Die Dächer müssen an der Traufe einen überstand einschl. 
Dachrinne von mind. 1 ,00 m, höchstens 1 ,35 m aufweisen, der 
Or:tgang muß mi nd. 1, 20 m, höchstens 1, 60 m überstehen." 

c) § 7 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Die Dächer der Gebäude mit 1 Vollgeschoß sind mit einer 
Dachneigung zwischen 18 und 26 Grad auszubilden." 
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d) § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
"Alle freistehenden oder angebauten Garagen sind mit Sattel
dächern in der Dachneigung des Hauptdaches auszuführen." 

e) § 12 ~ Garagen und sonstige Nebengebäude - erhält folgenden 
3. Absatz: 
(3) "Garagen und Nebenanlagen sind ausnahmsweise auch außer

halb der überbaubaren Flächen zulässig, wenn dadurch 
weder Belange des Orts- und Landschaftsbildes noch Ver
kehrsbelange beeinträchtigt werden und die bauordnungs
rechtlichen Vorschriften z.B. Abstandsflächen eingehalten 
werden können." · 

f) Neuer§ 14 wird eingefügt und erhält folgenden Text: 

"§ 14 Grünplanung 
Die Grundstücke sind mit bodenstähdigen, heimischen Sträu
chern und Baumgruppen einzugrünen, insbesondere am Übergang 
zur freien Landschaft sind fremdartige oder exotische 
Pflanzen nicht zulässig. Geschlossene, geschnittene Hecken 
wie z.B. Fichtenhecken sind entlang der öffentlichen Ver-
kehrsfläche nicht zulässig." · 

g) Bisheriger§ 14 wird§ 15 und bisheriger§ 15 wird§ _ 16. 

§ 3 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Sulzberg, den 14.12. 

Fassung vom 08.07.1992 Steinle 
1. Bürgermeister 



B e g r ü n d u n g 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Moosbach- Südwest" 

Die Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Moosbach
Südwest" ist notwendig, weil im P l anungsbere i eh -hauptsäch lieh 
in der alten Ortslage- verschiedene Abwei.chungen von der ur
sprünglichen Fassung bestehen und künftig in zwei Bere i,chen zu
sätzlicher Wohnraum für die einheimische Bevölkerung durch Wohn
bebauung geschaffen werden soll. 

Im einzelnen sind di·es folgende Festsetzungen: 

1. Anpassung der Baugrenzen auf dem Grundstück Flur 293/2 an den 
Bestand. 
Das ursprünglich zum Abbruch vorgesehene Gebäude wurde zwi
schenzeitlich teilerneuert und saniert. Eine Standortänderung 
kommt nicht mehr in Frage. 

2. Verlegung des Parkplatzes von Grundstück Flur 296/2 auf das 
Grundstück Flur 46 und Ausweisung von zwei Wohnhäusern auf 
dem Grundstück Flur 296/2. 
Hi er besteht Ei gen bedarf des Grundeigentümers an Wohn raum. 
Der ersatzweise ausgewiesene Parkplatz wird nördlich verlegt 
und festgeschrieben, wo er bereits als privater

1 
Parkplatz an

gelegt ist. 
Des weiteren werden Längsparkplätze an der Kreisstraße OA 11 
gegenüber .dem Gasthaus Kreuz ausgewiesen. 

3. Ausweisung einer Wohnbebauung innerhalb des Baugrenzenrahmens 
auf dem Grundstück Flur 40. 
Auf dem bisher nicht als Baufläche ausgewiesenen Grundstück 
so 11 · auf Antrag des Grundeigentümers eine Bebauung mög 1 i eh 
werden. Dies ist als Baulückenschließung zu sehen. 

4. Die u rsprüng 1 i eh beabsichtigte Verbreiterung des Kirchweges 
entfällt. Der derzeitige Ausbauzustand soll beibehalten 
bleiben. 
Die überdimensionierte Fahrstraßenausweitung ist nicht mehr 
zeitgemäß und notwendig. 
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5. Ausweisung eines privaten Parkplatzes auf dem Grundstück Flur 
22. Durch de~ Nichtausbau des Kirchweges sollen die ausgewie
senen Längsparkplätze wegfallen und ersatzweise auf dem 
Grundstück Flur 22 festgeschrieben werden, wo sie tatsächlich 
vorhanden sind. 

6. Keine Ausbauerweiterung im Bereich Bürgermeister-Herz-Platz 
zur Kreisstraßeneinmündung. 
Hier wird auf eine Trassenverlegung durch das Grundstück Flur 
7 verzichtet, da es sich bei dem auf dem Grundstück befind
lichen Gebäude um ein geschütztes Anwesen in der Denkmalliste 
handelt und ein Abriß nicht für notwendig gehalten wird. 

Mit dieser Bebauungsplanänderung werden die Grundzüge der 
Planung nicht berührt. Auswirkungen auf die Kostenhöhe der 
Ersch l i eßungsan lagen ergeben sieh nicht. Die zusätz liehe Wohn
bebauung kann problemlos an die gerne i nd l i chen Ver- und Ent
sorgungsleitungen angeschlossen werden . 

Sulzberg, 08.07.1992 

/ 

/~teinle 
1. Bürge meister 


